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Merkblatt 
Zur Eintragung in das Verzeichnis auswärtiger Dienstleister nach § 2 ThürAIKG vom 05.02.2008 
 
 
Nach § 2 ThürAIKG dürfen Personen, die in Thüringen weder ihre Wohnung noch ihre Niederlassung oder überwiegende 
berufliche Beschäftigung haben und sich zur vorübergehenden und gelegentlichen Ausübung des Berufs nach Thüringen 
begeben (auswärtige Dienstleister), die Berufsbezeichnungen nach § 1 Abs. 1, 2, 4 oder 5 oder eine Wortverbindung nach § 
1 Abs. 6 ohne Eintragung in die Liste ihrer Fachrichtung führen, wenn sie 
1. diese oder eine vergleichbare Berufsbezeichnung aufgrund einer Regelung eines anderen Landes der Bundesrepublik 

Deutschland, in dem sie ihren Wohnsitz, ihre Niederlassung oder überwiegende Beschäftigung haben, führen dürfen 
oder 

2. die Voraussetzungen nach § 4 erfüllen und ihr Herkunftsstaat eine vergleichbare gesetzliche Regelung nicht kennt. 
Bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum genügt es, wenn sie zur Ausübung desselben Berufs rechtmäßig in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum niedergelassen 
sind, und wenn sie einen Beruf mit einer in § 1 genannten Berufsbezeichnung mindestens zwei Jahre während der 
vorhergehenden zehn Jahre im Niederlassungsmitgliedstaat oder Niederlassungsvertragsstaat ausgeübt haben; die 
Bedingung, dass der Dienstleister den Beruf zwei Jahre ausgeübt haben muss, gilt nicht, wenn entweder der Beruf oder die 
Ausbildung zu diesem Beruf reglementiert ist. Satz 2 gilt entsprechend für Drittstaatsangehörige, soweit sich nach dem 
Recht der Europäischen Gemeinschaften eine Gleichstellung ergibt. Die in Satz 1 genannten Personen dürfen den Zusatz 
"frei" oder "freischaffend" führen, wenn sie die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 3 erfüllen. 
 
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen haben die Berufspflichten nach Maßgabe des § 28 Abs. 4 zu beachten. Sie sind 
zur Überwachung der Einhaltung der Berufspflichten wie Mitglieder der Kammer zu behandeln und haben hierzu das 
erstmalige Erbringen von Leistungen vorher der Kammer anzuzeigen; die Anzeigepflicht gilt nicht für die in § 1 Abs. 4 
genannten Personen. Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Personen haben dabei 
1. einen Nachweis über ihre Staatsangehörigkeit, 
2. eine Bescheinigung darüber, dass sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig zur Ausübung der betreffenden Tätigkeiten 
niedergelassen sind und dass ihnen die Ausübung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung 
nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, 

3. einen Berufsqualifikationsnachweis und 
4. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 einen Nachweis in beliebiger Form darüber, dass sie die betreffende Tätigkeit 

während der vorhergehenden zehn Jahre mindestens zwei Jahre lang ausgeübt haben, 
vorzulegen. Die in Absatz 1 genannten Personen sind in einem besonderen Verzeichnis zu führen. Hierüber ist ihnen eine 
auf höchstens fünf Jahre befristete Bescheinigung auszustellen, aus der sich auch die Berechtigung zur Führung der 
Berufsbezeichnung nach § 1 Abs. 1, 2, 4 oder 5 ergibt. Die Frist ist in die Bescheinigung aufzunehmen. Die Bescheinigung 
kann auf Antrag verlängert werden. Falls die Berufsbezeichnungen nach § 1 Abs. 1 und 2 mit dem Zusatz "frei" oder 
"freischaffend" geführt werden sollen, ist eine Erklärung vorzulegen, wonach die Anforderungen des § 1 Abs. 3 erfüllt 
werden. 
 
(3) Einer Anzeige nach Absatz 2 Satz 2 bedarf es nur, wenn die in Absatz 1 genannten Personen nicht bereits über eine 
Bescheinigung nach Absatz 2 Satz 5 einer anderen Architekten- oder Ingenieurkammer in der Bundesrepublik Deutschland 
verfügen. 
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Seite 2 zum Merkblatt Eintragung in das Verzeichnis auswärtiger Dienstleister nach § 2 ThürAIKG vom 05.02.2008 
 
 
(4) Personen, die nicht unter Absatz 1 Satz 2 fallen und die nicht über einen Ausbildungsabschluss in einer Fachrichtung 
nach § 3 nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften verfügen, kann die Architektenkammer oder die 
Ingenieurkammer die Führung der Berufsbezeichnung untersagen, wenn die Gleichwertigkeit des Berufsabschlusses mit 
den in § 4 genannten Voraussetzungen nicht gegeben ist. 
 
(5) Personen, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder diesen nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften 
gleichgestellt sind, kann die Architektenkammer oder die Ingenieurkammer die Führung der Berufsbezeichnung untersagen, 
wenn die Gegenseitigkeit der Anerkennung nicht gewährleistet ist. 
 
 
Die Anträge werden im Eintragungsausschuss geprüft. Der Eintragungsausschuss allein entscheidet, ob eine Eintragung 
erfolgt. Die auswärtigen Architekten erhalten eine Bescheinigung zur Bauvorlageberechtigung in Thüringen, die auf fünf 
Jahre ab Eintragungsdatum befristet ist. Den Zusatz frei oder freischaffend darf nur derjenige führen, der eine 
diesbezügliche Erklärung gemäß § 1 Abs. 3 ThürAIKG abgibt. 
 
Auswärtige Architekten sind keine Kammermitglieder und erhalten keinen Architektenstempel. Als Nichtkammermitglieder  
sind keine jährlichen Mitgliedsbeiträge an die Architektenkammer Thüringen zu zahlen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Architektenkammer Thüringen 

 
 

                   


